
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. 
 
 

Dienstvereinbarung (DV) 01/2015 
zur Betrieblichen Suchtprävention und zum Umgang mit  

suchtgefährdeten Beschäftigten 
 

Zwischen 
 

dem Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.  
vertreten durch den Klinikumsvorstand, 

 
und 

 
dem Personalrat des Universitätsklinikums Magdeburg A.ö.R., 

vertreten durch den Personalratsvorsitzenden, 
 
 

wird folgende DV zur Betrieblichen Suchtprävention und zum Umgang mit suchtgefährdeten 
Beschäftigten geschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Suchtprävention und Hilfen am Arbeitsplatz für suchtgefährdete und suchtkranke Beschäftigte 
sind im Sinne der Führsorgepflicht und des Arbeitsschutzes wichtige Anliegen des 
Universitätsklinikums Magdeburg A.ö.R. Daher haben das Universitätsklinikum und der 
Personalrat mit der Dienstvereinbarung ein Handlungskonzept für den Umgang mit 
Beschäftigten, die durch ein Suchtmittel (z.B. Alkohol, Medikamente, Opiate, Drogen) gefährdet 
oder abhängig sind, entwickelt. Mit der Dienstvereinbarung wird der Führsorgepflicht gegenüber 
Beschäftigten nachgekommen, suchtgefährdete bzw. suchtkranke Beschäftigte zu unterstützen 
und ihnen rechtzeitig zu helfen. Sie gewährleistet die Sicherheit von Patienten und berücksichtigt 
gleichzeitig die Interessen des in den Einrichtungen tätigen Personals. Zur Sicherstellung der 
Umsetzung der Dienstvereinbarung werden Qualifizierungsmaßnahmen und Veranstaltungen 
durchgeführt. 
 
Es werden umfassende Regelungen zur Verfahrensweise in Form eines abgestuften Vorgehens 
zur Einleitung der erforderlichen Schritte bei Suchtgefährdung- oder krankheit festgelegt. Die 
Dienstvereinbarung verbindet Hilfsmaßnahmen und arbeitsrechtliche Maßnahmen miteinander. 
Sie stellt für alle ein verbindliches und zielgerichtetes Vorgehen dar. Dabei werden die 
arbeitnehmer- und arbeitgeberseitigen Interessen angemessen berücksichtigt.   
 
Weitere Ziele dieser Dienstvereinbarung sind:  
 

• eine transparente Kommunikation mit klaren und nachvollziehbaren Handlungen;  
• Handlungssicherheit für die Beschäftigten;  
• Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Betroffenen;  
• Förderung der Zusammenarbeit aller Beschäftigten; 
• Vorbeugung von Unfällen, Gewährleistung und Erhöhung der Arbeitssicherheit; 
• Erhalten der Gesundheit der Beschäftigten.  

 
Mit den Regelungen in der nachstehenden DV wird den Betroffenen die Möglichkeit aufgezeigt, 
individuelle Beratungsangebote und therapeutische Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um 
Problemgebrauch zu verhindern, Suchtgefährdung zu beseitigen und/oder eine eingetretene 
Sucht zum Stillstand zu bringen. Zudem sollen die Vorgesetzten Hilfen an die Hand bekommen, 
um ihrer Aufsichts- und Fürsorgepflicht im vollen Umfang nachkommen zu können. 
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